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On ne demande pas ä un malheu-
reux:

«De quel pays ou de quelle religion
es-tu?»

On lui dit: «Tu souffces. cela suffit,
tu m'appartiens, je te soulagerai.»

Pasteur*

Ein Wasserflugzeug
des Italienischen Roten Kreuzes rettet ins
Meer abgestürzte Flieger.

Un hydravion
de la Croix-Rouge italienne sauve des
aviateurs tombes en mer. (Photo Ltgue
des Societes de la Croix-Rouge.)

Nous sommes touches

Effectivement, deux Glenn-Martins d6coll6rent le 24, aprfes-midi,
avec deux 6quipages d'elite.

Au debut, tout alia bien.
Lorsque le terrain de Lille-Ronchin fut en vue, le chef de mission

descendit k 500 mötres d'altitude, et sortit ses roues, pour montrer
qu'il allait atterrir.

Les troupes anglaises, inölees aux troupes francaises, occupaient
encore le pays.

L'armee allemande resserrait son etau d'aeier aux alentours. Le
ciel etait sillonne d'avions ä croix gainmöe. Un combat aerien se
d^roulait ä l'horizon.

Un avion allamand venait d'attaquer en pique la DCA anglaise,
aux environs de l'aerodrome, et celle-ci döfendait violemment le ciel,
faisant un barrage de fer et de feu.

Le sergent-chef mitrailleur Le Gall, angoiss6 par les tirs de la
DCA, dit dans le telephone:

— Mon capitaine, nous ne passerons jamaisl
iWatrin, avec un calme hnperturable, r6pondit:
— Mais si, inais si, nous passerons.

Aussitöt, ce fut un choc affreux, dans un fracas terrible et un
nuage de fum^e, le Glenn-Martin avait 6t6 atteint par un obus de

plein fouet.
Le Gall, miraculeusement indemne, criait:
— Nous sommes touchösl
Nulle reponse ne lui parvint du capitaine Watrin, ni du sergent-

chef Grisoni qui 6taient morts.
L'avion oscilla d'une aile sur l'autre, fit un tonneau complet, et

partit en piquö.
Le Gall sauta k ce moment. Et tandis que son parachute le sou-

tenait doucement sous le ciel du beau soir d etö, il vit le Glenn-Martin
s'ecraser au sol, et de grandes flammes jaillir.

Le Gall courut vers le champ de Lezennes oü l'avion brülait, mais
le brasier etait si intense qu'il ne put approcher; ses deux coöquipiers
furent carbonises.

Le mitrailleur, bouleverse, fut interroge par les officiers anglais,
atterres par la dramatique mbprise. Puis, il fut dirigö sur Lille, et
suivit le lamentable exode des troupes vers Dunkerque et l'Ang.leterre,
pour revenir par la Bretagne.

Dans la plaine, au pied de l'avion fumant, on dögagea les pauvres
corps du capitaine Watrin et du sergent-chef Grisoni, qui purent &tre
toutefois identifies.

277



Outre quelques papiers, on recueillit un insigne n° 5541, ainsi
qu'une montre arretee ä 19 h. 30.

(Tir6 du Iivre «Disparus dans le Ciel», par Germaine Liierbier-Mon-
tagnon, Edition Fasquelle.)

Der Bundesratsbeschluss über Fürsorge an der
Zivilbevölkerung bei Kriegsschäden
Referat von Direktor Dr. A. Saxcr, Chef des Eidg. Kriegsfürsorgeamtes, Bern,
an der Ordentlichen Delegierlenversammlung des Schweiz. Roten Kreuzes,
Sonntag, 20. Juni 1943, in Bern.

I.

In einem Vortrag über «Hilfsmassnahmen bei Bombenschäden»
führte der zürcherische Polizeiinspeklor Dr. Wiesendanger') folgendes
aus:

«Der moderne Weltkrieg wird vornehmlich mit dem Bombenflugzeug

geführt. Dieses ist weder an Landesgrenzen noch an Erdfronten
gebunden. Es wird eingesetzt, um in der Schlachtfront selbst gewisse
Aufgaben zu lösen, sodann aber auch weit im Hinterland, um
kriegswichtige Einrichtungen sowie Verkehrswege zu zerstören. Bei allen
diesen Angriffen wird die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen.
Diese kann aber auch selbst Ziel eines Bombenangriffes sein. Je nach
dem Zweck, der verfolgt wird, werden Zerstörungs- oder Störungsangriffe

durchgeführt. Die Kriegsgeschichte der letzten Monate zeigt,
dass immer mehr die Städte Ziel der Fliegerangriffe sind, da sie ja
fast immer auch kriegswichtige Industrien, Wirlschaftsbetriebe oder
Verkehrsanlagen beherbergen. Die Angriffe auf die englischen Städte
und auch diejenigen auf deutsche Städte zeigen, dass immer ein sehr
grosser Teil der Zivilbevölkerung mitbelroffen wird.»

Die Berichte, die wir täglich von den Kriegsschauplätzen erhalten,
zeigen nur zu deutlich, dass diese Ausführungen richtig sind. Es stellt
sich somit in allein Ernst und in aller Dringlichkeit die Frage nach
der Fürsorge für die Zvilbevölkerung bei Kriegsschäden.

Es ist zunächst abzuklären, ob sich der Luftschutz der obdachlos
gewordenen Zivilbevölkerung wird annehmen können. Dem ist jedoch
nicht so, Polizeiinspektor Dr. Wiesendanger hat in diesem Punkt un-
missversländlich folgendes festgestellt:

«Das Luftschulzbataill' n ist nach einem Angriff lediglich in der
Lage, Verletzten die erste Hilfe zu bringen, unter Trümmern
Eingeschlossene auszugraben, Brände zu löschen, Gefahrenstellen
abzusperren, chemische Kampfmittel zu beseitigen, Desinfektionen
vorzunehmen, Blindgänger zu vernichten, Häuser zu stützen, um
eingeschlossene Menschen zu befreien usw. Nicht in der Lage ist die
Luftschulzorganisation, in grösserem Ausmasse Strassen wieder
herzustellen, Häuser zu sprengen, eventuell solche wieder bewohnbar
zu machen usw. Vor allem kann sie sich der vom Unglück betroffenen
obdachlosen Menschen nicht annehmen. Das Luftschutzbataillon hat
nach einem Angriff nur die Sofortmassnahmen zu treffen, um sich
nachher an Menschen und Material zu retablieren, um für den nächsten

Einsatz gerüstet zu sein.»
Nach diesen Ausführungen steht wohl eindeutig fest, dass für die

Fürsorge an der Zivilbevölkerung eine eigene Organisation geschaffen
werden muss. Diesen Ueberlegungen verdankt der Bundesratsbeschluss

vom 9. April 1943 über Fürsorge an der Zivilbevölkerung bei
Kriegsschäden seine Entstehung.

II.
Wie schon der Titel des Bundesratsbeschlusses sagt, befasst sich

der Beschluss ausschliesslich mit der Fürsorge an der Zivilbevölkerung.
Das Problem der Behebung von Sachschäden oder deren

Entschädigung wird durch diesen Beschluss nicht berührt.5) Aus diesem
Grunde schränkt Art. 1 des Beschlusses den Zweck desselben
ausdrücklich ein auf die Fürsorgemassnahmen an der Zivilbevölkerung;
als ihr Zweck wird angegeben, «Fürsorgebedürftige unterzubringen, zu
verpflegen, mit dem dringendsten Bedarf zu versehen und ihnen alle
weitere notwendige Hilfe angedeihen zu lassen».

III.
Entsprechend dem Hauptzweck des Bundesratsbeschlusses stellt

er die Ohdachlosenfürsorgefrage in den Vordergrund. Während man
früher der Auffassung war, dass grössere Teile der Zivilbevölkerung

') «Hilfsmassnahmen bei Bombenschäden», Referat von Dr. A. Wiesendanger,

Potizeiinspektor, Zürich. Schweiz. Zeitschrift für Gemeinnützigkeit,
Dezember 1942, Heft 12.

5) Der Bundesratsbescbhiss über die Beteiligung des Bundes an einer
Hilfeleistung bei Neutralitätsverletzungsschäden vom 21. August 1942 sieht
hinsichtlich der Sachschäden eine finanzielle Hilfe bis höchstens 40 % des
Schadens vor, unter der Voraussetzung, dass der Kanton seinerseits eine
Hilfe von gleichem Ausmass gewährt. Diese Regelung gilt jedoch, wie schon
der litel des Erlasses zeigt, nur für NeutraJitätsverietzungsschäden. Die
Kriegsschädenfrage ist damit nicht, geregelt.
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in sogenannte «sichere» Gegenden zu evakuieren seien, ist man an«
hand der Kriegserfahrungen zur Auffassung gekommen, dass die
Evakualion grösserer Teile der Zivilbevölkerung zu vermeiden sei.
Das gleiche gilt nun auch für die Zivilbevölkerung bei Luftbombar«
dierungen. Deshalb sagt der Art. 2 des Beschlusses in erster
Linie: «Obdachlose verbleiben grundsätzlich innerhalb ihrer
Wohngemeinde.» Die bisherige Wohnstälte soll wenn immer möglich bei-
behalten werden. Wenn neue Unterkunft beschafft werden muss, so
wird in erster Linie an die Hilfsbereitschaft von Verwandten und
Bekannten appelliert. Es muss ohne weiteres vorausgesetzt werden,
dass die gegenseitige Hilfe in solchen Situationen unerlässlich und
von grosser Bedeutung ist. Erst wenn keine solchen Möglichkeiten
bestehen, werden die Obdachlosen Notlagern oder Notwohnungen
zugewiesen. Ausnahmsweise sieht der Beschluss die Ueberführung
Obdachloser einer besonders schwer geschädigten Gemeinde in
andere Geineinden vor. Man denkt dabei natürlich in erster Linie
an Nachbargenieinden. In einem solchen Fall muss sich die Für-
sorgeslelle der Sache annehmen und sich mit der betreffenden
Fürsorgestelle der andern Gemeinde (oder mit dem Gemeinderat)
in Verbindung selzen. Wenn über die Dislokation keine Einigung
unter den Gemeinden erzielt werden kann, muss die zuständige
kantonale Behörde (Regierung, Regierungsstatthalter usw.) entscheiden.

Dass bei Verschiebungen von Bevölkerungsleilen der Kontakt
mit den militärischen Stellen notwendig ist, ist wohl selbstverständlich.

Dies sind die Hauptbestimmungen des Beschlusses in bezug auf
die Behandlung der Obdachlosen hinsichtlich ihrer Unterbringung.

IV.

Der zweite Hauptabschnitt des Beschlusses regelt sodann die

«Organisation der Fürsorge». Es ist dringend notwendig, dass die

Fürsorge vor dem Eintrilt des Schadenfalles organisiert wird. Es

wäre gänzlich unmöglich, im Ernstfall erst an die Bestellung eines

Fürsorgedienstes heranzutreten. Abgesehen davon, dass in einem
solchen Fall das notwendige Personal innert nützlicher Frist gar
nicht aufgebracht werden könnte, würde auch die Zeit für eine gründliche

Organisation in jeder Hinsicht mangeln. Es ist somit dringend,
dass die Fürsorgeorganisation rechtzeitig vorbreitet wird, so dass
sie im Ernstfall reibungslos spielen kann. Der Beschluss schreibt aus
diesem Grunde positiv vor: «In den Gemeinden werden Fürsorgestellen

eingerichtet, die den Fürsorgedienst vorbereiten und leiten».
Es war nun zu entscheiden, ob obligatorisch in allen Gemeinden
solche Stellen einzurichten seien. Der Beschluss schränkt jedoch die

Pflicht zur Errichtung von Fürsorgestellen ein:

a) auf alle luftschulzpflichtigen Gemeinden, und

b) auf alle übrigen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern.

Dass die luftschulzpflichtigen Gemeinden Fürsorgestellen nölig
haben, dürfte wohl unbestritten sein. Hingegen war es eine Fi age,
wie weit man die Pflicht für die übrigen normieren soll. Die Zahl
2000 dürfte ungefähr das Richtige treffen. Wir haben bisher den

Standpunkt vertreten, dass in jeder Gemeinde, die mehr als 2000

Einwohner zählt, Stellen einzurichten seien, also auch dort, wo die

Gemeinden aus vielen zerstreuten, kleinen Dörfern bestehen. Soweit
reicht somit die Pflicht, Fürsorgestellen zu schaffen. Der Beschluss

sagt aber ausdrücklich, dass die Kantonsregierungen bestimmen
können, dass in kleineren Gemeinden ebenfalls Fürsorgestellen
eingerichtet werden. Ueberdies kann in jeder andern Gemeinde deren
Behörde die Errichtung einer Fürsorgeslelle beschliessen. Man will
damit erreichen, dass die Zahl der Fürsorgestellen möglichst gross
wird. Um allfälligen personellen Schwierigkeiten zu begegnen, wird
sodann bestimmt, dass sich mehrere fürsorgepflichtige Gemeinden zu
einer einheitlichen Fürsorgeorganisation zusammenschlössen
können. Auf Grund dieser Bestimmungen sind in der ganzen Schweiz 466

Gemeinden fürsorgepflichtig. Inzwischen haben die Kantone weitere
89 Gemeinden zusätzlich fürsorgepflichtig erklärt.

V.

Der Bundesratsbeschluss regelt sodann die nähere Organisation der

FürsorgesteUen, sowie namentlich die Rekrutierung des notwendigen
Personals. Jede Fürsorgestelle besieht aus-einem Leiter, einem
Stellvertreter una den erforderlichen Mitarbeitern. Als Leiter, Stellvertreter

und Mitarbeiter können auch Frauen bezeichnet werden. Letztere

Vorschrift ist besonders wichtig, weil männliches Personal
zufolge der Mobilisation schwerer erhältlich sein dürfte. Sodann darf
aber auch darauf hingewiesen werden, dass sich Frauen für die

Fürsorgeaufgabe ganz besonders eignen. Der Fürsorgestelle ist ein

ausreichendes Personal beizugeben. Es ist Sache der zuständigen
Behörden, den Umfang der FürsorgesteUen näher zu bestimmen. Es

hängt dies von der Grösse der Ortschaft und den Aufgaben ab, die

der Fürsorgestelle Überbunden sind. Auf alle Fälle sollte darnach

getrachtet werden, dass für jede wichtige Aufgabe jemand bereit steht.
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